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Entschließung 

des Nationalrates vom 17. Mai 1989 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes des Gesundheitsausschusses über die 

Regierungsvorlage (914 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Fleischunter

suchungsgesetz geändert wird (949 der Beilagen) 

Der Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst wird 

aufgefordert, die Fleischuntersuchungsvorschriften in den 

folgenden Bereichen einer überprüfung zu unterziehen (bis Ende 1989): 

1. Entlastung des Bereiches der Kontrolluntersuchungen von 

vermeidbaren administrativen Maßnahmen 

2. Zusätzliche Möglichkeiten der Verwertung minderwertigen 

Fleisches. 

Der Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst wird 

ersucht, gegebenenfalls eine diesbezügliche Regierungsvorlage 

vorzubereiten. 
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